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Vorwort 
Die Erarbeitung der Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen (seit 1998 auch FGW-
Richtlinien genannt) begann 1992 mit dem Ziel, Messverfahren anzugeben, mit denen ver-
lässliche und vergleichbare Daten über Windenergieanlagen (WEA) nach dem neuesten 
Stand der Technik ermittelt werden können. Die Messungen aus den drei Bereichen - Leis-
tungskurve, Schallemission und Elektrische Eigenschaften - sollten als Grundlage zur Beur-
teilung von WEA, z. B. in Genehmigungsfragen, bei der Beurteilung von Netzanschlussmög-
lichkeiten oder für verlässliche Ertragsberechnungen dienen. 

Inzwischen haben die einzelnen Technischen Richtlinien sowie die von unabhängigen Mess-
instituten erstellten Prüfberichte in ihren Bereichen Geltung erlangt. Leistungskurven sind 
Grundlage von Kaufverträgen und Finanzierungszusagen, vermessene Schallemissionswer-
te finden sowohl in Kaufverträgen als auch im Zuge der Genehmigung Anwendung. Die Ver-
messung der elektrischen Eigenschaften entsprechend dieser Technischen Richtlinie wird 
von den Übertragungsnetzbetreibern für Berechnungen zum Anschluss an deren Netze ge-
fordert. 

Mit der Veröffentlichung der BDEW-Mittelspannungsrichtlinie (Richtlinie: Erzeugungsanlagen 
am Mittelspannungsnetz) im Juni 2008 werden die Anforderungen an Erzeugungseinheiten 
und -anlagen am Mittelspannungsnetz konkretisiert. Dabei richtet sich die Mittelspannungs-
richtlinie an jegliche Form von Erzeugungseinheiten, also neben Windenergieanlagen z.B. 
auch an Photovoltaikanlagen oder Blockheizkraftwerke. Der Konformitätsnachweis der Er-
zeugungseinheiten und -anlagen ist in Form von Einheiten- bzw. Anlagenzertifikaten zu er-
bringen.  

Die BDEW-Mittelspannungsrichtlinie bildet zugleich eine Grundlage für die per Rechtsver-
ordnung (Systemdienstleistungsverordnung – SDL-WindV vom 03.07.2009) im Rahmen der 
Revision des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zum 01.01.2009 eingeführten Anforde-
rungen an die Elektrischen Eigenschaften von Windenergieanlagen mit einem Anschluss an 
die Mittelspannungsnetze. Für die entsprechenden Anforderungen mit Blick auf die Hoch- 
und Höchstspannungsebene verweist die Systemdienstleistungsverordnung auf den Trans-
mission Code 2007 und gibt dazu eine Reihe von Spezifikationen an. Diese Anforderungen 
durch das EEG gelten grundsätzlich für Neu-Anlagen. Darüber hinaus führt die Verordnung 
einen Nachweis für bestehende Windenergieanlagen ein, der zu einer Vergütung des soge-
nannten Systemdienstleistungsbonus auch für diese Bestandsanlagen führen kann. 

Die vorliegende Richtlinie will einen in gemeinsamer Arbeit zwischen Herstellern, Anlagen- 
und Netzbetreibern, Prüfinstituten und Zertifizierungsstellen abgestimmten Rahmen für die 
entsprechenden Begutachtungs- bzw.  Zertifizierungsverfahren und -vorgaben bereitstellen. 

Erstellung der Richtlinien 

Die inhaltliche Gestaltung der Technischen Richtlinien obliegt den entsprechenden Fachaus-
schüssen und Arbeitskreisen. An der Erstellung dieser Richtlinien in den Arbeitskreisen wa-
ren beteiligt: Unabhängige Messinstitute, Immissionsschutzbehörden der Bundesrepublik 
Deutschland, Hersteller und Zertifizierungsstellen von Erzeugungseinheiten und deren Kom-
ponenten, Netzbetreiber, Institute und Hochschulen, Ingenieurbüros, Forum Netztech-
nik/Netzbetrieb im VDE (FNN), Fördergesellschaft Windenergie e.V. (FGW). 
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1 Einleitung  

An der Erstellung der vorliegenden FGW-Richtlinie, Teil 8: Zertifizierung der Elektrischen 
Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und -anlagen am Mittel- Hoch- und Höchstspan-
nungsnetz (TR8) haben Vertreter aus folgenden Gruppen mitgewirkt: 

 Netzbetreiber 

 Hersteller von Erzeugungseinheiten und Komponenten 

 Anerkannte Institute und Hochschulen 

 Zertifizierungsstellen von Erzeugungseinheiten und Komponenten 

Alle Beteiligten haben zum Ausdruck gebracht, dass diese Richtlinie als gemeinsame Ar-
beitsgrundlage in den Fragen der Zertifizierung der elektrischen Eigenschaften von EZE und 
EZA angesehen wird. 

Durch eine einheitliche Durchführungsbestimmung für die Zertifizierungsverfahren, ihre An-
wendungsbereiche und für die Ermittlung von Messergebnissen, die Validierung von EZE-
Modellen und die Simulation des Anlagenverhaltens und durch die Vereinheitlichung ihrer 
formalen Behandlung soll eine bessere Anwendung der von den Netzbetreibern herausge-
gebenen Regelwerke, insbesondere der Richtlinie für den Anschluss und Parallelbetrieb von 
Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz des BDEW /1/ (im Folgenden als BDEW-
Mittelspannungsrichtlinie bezeichnet) und der dort geforderten Einheiten- und Anlagenzertifi-
kate möglich sein. Des Weiteren soll die Richtlinie eine gemeinsame Grundlage für die in der 
Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen (Systemdienstleistungs-
verordnung – SDL-WindV) /2/ geforderten Nachweise an die elektrischen Eigenschaften für 
den Anschluss dieser Anlagen am Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsnetz sowie zur Ver-
gütung des Systemdienstleistungs-Bonus bei Altanlagen nach Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) §6, Nr. 2, und §29 (2), Satz 4, bieten. 


